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VORSCHLÄGE

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Haushaltsausschuss, folgende 
Vorschläge in seinen Bericht zu übernehmen:

1. verweist auf Artikel 208 AEUV, wonach die Politik der Union auf dem Gebiet der 
Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen der Grundsätze und Ziele des auswärtigen 
Handelns der Union durchgeführt wird, wobei Hauptziel der Unionspolitik in diesem 
Bereich die Bekämpfung und auf längere Sicht die Beseitigung der Armut ist; betont, 
dass die Politik der Union und die Politik der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der 
Entwicklungszusammenarbeit sich gegenseitig ergänzen und verstärken; weist darauf 
hin, dass die Politik der Entwicklungszusammenarbeit gemäß Artikel 21 Absatz 2 EUV 
zu den Zielen des auswärtigen Handelns der EU beiträgt; fordert die uneingeschränkte 
Einhaltung der rechtlichen Verpflichtungen im Einklang mit dem AEUV und dem EUV 
und ein entwicklungsorientiertes Instrument des auswärtigen Handelns im nächsten 
MFR 2021–2027;

2. weist darauf hin, dass die derzeitigen Beträge der von der EU geleisteten öffentlichen 
Entwicklungshilfe (ODA) in der künftigen MFR-Rubrik für das auswärtige Handeln 
erhöht werden müssen, und begrüßt die von der Kommission vorgeschlagene 
bescheidene Anhebung (zu Preisen im Jahr 2018);

3. nimmt zur Kenntnis, dass der Vorschlag für ein Instrument für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit (NDICI) einen neuen 
Ansatz für Außen- und Entwicklungspolitik enthält, der nicht dem Artikel 208 AEUV 
entspricht; hebt hervor, dass die Beseitigung der Armut das letztendliche Ziel der 
politischen Maßnahmen der EU im Bereich Entwicklung sein muss und dass die 
Beseitigung der Armut sowie eine nachhaltige menschliche, ökologische und 
wirtschaftliche Entwicklung, der Einsatz gegen Ungleichheit, Ungerechtigkeit und 
Ausgrenzung, verantwortliches Regierungshandeln sowie Frieden und Sicherheit die 
vorrangigen Ziele der EU-Finanzierungsinstrumente für das auswärtige Handeln im 
nächsten MFR sein müssen, was ebenso für ihre Verpflichtungen in Bezug auf die Ziele 
für eine nachhaltige Entwicklung gemäß Artikel 208 Absatz 2 AEUV gilt;

4. weist erneut darauf hin, dass die Verpflichtung der EU zur Umsetzung der SDG, der 
Aktionsagenda von Addis Abeba über Entwicklungsfinanzierung und des Pariser 
Klimaschutzübereinkommens ihre Entwicklungspolitik bestimmen muss; ist der 
Ansicht, dass für die Unterstützung der EU für die entsprechende Umsetzung in den 
Entwicklungsländern weiterhin ein rechtebasierter Ansatz und eine Konzentration auf 
langfristige Ziele wie die Beseitigung der Armut, den Einsatz gegen Ungleichheit, 
Ungerechtigkeit und Ausgrenzung, die Förderung demokratischen Regierungshandelns, 
der Menschenrechte und der Geschlechtergleichstellung maßgeblich sein muss, auch 
durch die Förderung von Raum für die Zivilgesellschaft und die Stärkung einer 
nachhaltigen und integrativen Entwicklung, insbesondere in den am wenigsten 
entwickelten Ländern (LDC);

5. betont, dass mit dem nächsten MFR sichergestellt werden muss, dass die 
Finanzierungsinstrumente für das auswärtige Handeln einer Strategie folgen und dabei 
möglichst wirksam der Verwirklichung der in den Verträgen festgelegten Ziele der 
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entsprechenden Politikbereiche dienen; weist erneut darauf hin, dass die internen 
Interessen der EU nicht ihre Agenda für die Nachbarschaftspolitik, die 
Entwicklungszusammenarbeit sowie die humanitäre und internationale Zusammenarbeit 
bestimmen sollten; betont, dass es eine Instrumentalisierung von Hilfe ablehnt;

6. stellt fest, dass der neue Finanzierungsbedarf aufgrund der Verschlechterung der 
Sicherheitslage in der Nachbarschaft der Europäischen Union und der Zunahme der 
Migrationsströme in die Union die Bereitstellung von mehr Mitteln im nächsten MFR 
erfordert; weist darauf hin, dass die neuen Herausforderungen zusammen mit den SDG 
angegangen werden müssen; ist der Auffassung, dass die Schaffung des NDICI die 
Gefahr birgt, dass sich die Probleme verschärfen, die in der Halbzeitüberprüfung der 
Finanzierungsinstrumente für das auswärtige Handeln hervorgehoben wurden, dass 
nämlich die zunehmende Nachfrage aus anderen Politikbereichen dazu geführt hat, dass 
die EU-Entwicklungspolitik von der Verringerung der Armut abgerückt ist; weist darauf 
hin, dass die durchaus wünschenswerte Einbeziehung des EEF in den Haushaltsplan 
nicht als Aufstockung der Mittel für Entwicklung verstanden werden kann;

7. weist erneut darauf hin, dass die Bereitstellung der Hilfe für die Länder im Rahmen der 
EU-Programme für die internationale Zusammenarbeit die Außenpolitik ergänzen 
sollte, wobei dafür gesorgt werden sollte, dass die für die Entwicklungshilfe gedachten 
Mittel tatsächlich nur für deren Ziele und Zwecke eingesetzt und nicht zur Deckung von 
Ausgaben verwendet werden, mit denen andere Ziele verfolgt werden, wie 
Grenzkontrollen oder gegen die Migration gerichtete Maßnahmen;

8. weist darauf hin, dass die Planung des Instruments für die Zusammenarbeit für 
ausreichende Flexibilität sorgen sollte, um die Programme den spezifischen 
Anforderungen von Drittländern anzupassen; bekräftigt, dass ein erheblicher Anteil der 
EU-Hilfe als vorrangiges Ziel öffentlicher Entwicklungshilfe für die am wenigsten 
entwickelten Länder bestimmt sein sollte; betont, dass die Sicherstellung der Effizienz, 
der Effektivität, der Sichtbarkeit und der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung 
bei der Umsetzung, die Gewährleistung der Beteiligung zivilgesellschaftlicher 
Organisationen und die Umsetzung des rechtebasierten Ansatzes für die 
Entwicklungszusammenarbeit sowie die Verankerung einer Zweckbindung von 20 % 
der Mittel für eine soziale Grundversorgung die entscheidenden Entwicklungsmerkmale 
sind, die im Zyklus des nächsten MFR beibehalten bzw. verbessert werden müssen;

9. hebt hervor, dass die Gleichstellung der Geschlechter sowie die Rechte und die 
Stärkung von Frauen und Mädchen ein wichtiges horizontales Ziel aller geografischen 
und thematischen Programme sein müssen; ist der Ansicht, dass der EU-Haushalt 
geschlechts- und konfliktsensibel sein sollte;

10. stellt fest, dass das vorgeschlagene NDICI mehrere Flexibilitätsmechanismen wie 
Reserven, Polster und Rahmenbedingungen für schnelle Reaktionen beinhaltet; betont, 
dass die Auswirkungen größerer Flexibilität auf die Vorhersehbarkeit der öffentlichen 
Entwicklungshilfe angemessen berücksichtigt werden sollten; fordert eine verstärkte 
parlamentarische Kontrolle und klarere Vorgaben für die Leitungs- und 
Verwaltungsstrukturen des NDICI; hält es für bedenklich, dass bei den Zielen 
ausdrückliche Verweise auf die Beseitigung der Armut, die nachhaltige Entwicklung, 
die SDG und die Bekämpfung von Ungleichheit fehlen; unterstreicht, dass diese 
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Prioritäten ausdrücklich in den Zielen des vorgeschlagenen Instruments zum Ausdruck 
kommen müssen, um den Europäischen Konsens über die Entwicklungspolitik 
umzusetzen;

11. weist auf die von der EU nicht erfüllten internationalen Verpflichtungen hin, ihre 
Ausgaben für die öffentliche Entwicklungshilfe bis 2030 auf 0,7 % des 
Bruttonationaleinkommens (BNE) anzuheben, darunter 20 % für menschliche 
Entwicklung und soziale Inklusion und 0,2 % des BNE für die am wenigsten 
entwickelten Länder, und für die Entwicklungsländer neue und zusätzliche Finanzmittel 
für den Klimaschutz bereitzustellen; bestätigt, dass diese Verpflichtungen im MFR 
2021–2027 ordnungsgemäß berücksichtigt werden müssen;

12. begrüßt den Vorschlag, dass 92 % der Mittel des Instruments als öffentliche 
Entwicklungshilfe zählen sollen, und fordert, dass dieser Anteil beibehalten wird; 
fordert über alle geografischen und thematischen Programme hinweg jährlich und für 
die gesamte Laufzeit des NDICI eine Zweckbindung von mindestens 20 % der 
öffentlichen Entwicklungshilfe für soziale Inklusion und menschliche Entwicklung, um 
die Bereitstellung grundlegender Sozialleistungen wie Gesundheit (einschließlich 
Ernährung), Bildung und sozialer Schutz, insbesondere für die am stärksten 
Ausgegrenzten, darunter Frauen und Kinder, zu unterstützen und auszuweiten; fordert, 
dass über alle geografischen und thematischen Programme hinweg jährlich und 
während der gesamten Laufzeit der Maßnahmen mindestens 85 % der öffentlichen 
Entwicklungshilfe in Maßnahmen fließen, deren Hauptziel oder wesentliches Ziel die 
Geschlechtergleichstellung und die Rechte sowie die Stärkung von Frauen und 
Mädchen sind; bestätigt, dass darüber hinaus 20 % dieser Maßnahmen als Hauptziel die 
Geschlechtergleichstellung und die Rechte sowie die Stärkung von Frauen und 
Mädchen verfolgen sollten; fordert, dass 50 % der Gesamtmittel des Instruments für 
klima- und umweltbezogene Ziele und Maßnahmen verwendet werden;

13. ist der Ansicht, dass der EU-Haushalt geschlechts- und konfliktsensibel sein sollte, und 
fordert die Kommission auf, den Gleichstellungsaspekt bei der Haushaltsplanung zu 
berücksichtigen;

14. weist erneut darauf hin, dass die Bereitstellung der Hilfe für die Länder nicht an 
Migrationsabkommen mit der EU geknüpft sein sollte und dass keine Umlenkung von 
Finanzmitteln aus armen Ländern und Regionen in die Herkunftsländer der Migranten 
oder die Transitländer auf dem Weg nach Europa, lediglich aus dem Grund, dass sie 
sich auf der Migrationsroute befinden, stattfinden sollte;

15. bekräftigt seine Unterstützung für die Einbeziehung des Europäischen 
Entwicklungsfonds (EEF) in den Haushaltsplan der Union, einschließlich der 
uneingeschränkten Zusätzlichkeit der auf diese Weise übertragenen Mittel;

16. begrüßt, dass ein Instrument für die Zusammenarbeit mit den überseeischen Ländern 
und Gebieten (ÜLG) eingerichtet wird, mit dem angestrebt wird, dass sich die ÜLG 
nachhaltig entwickeln und die Werte und Normen der Union in der Welt gefördert 
werden; beharrt jedoch darauf, dass dieses Instrument mit angemessenen Mitteln 
ausgestattet werden muss, und zwar so, dass die Mittelausstattung besser an die 
Anforderungen der einzelnen ÜLG angepasst ist und die Mittel gleichmäßiger auf die 
einzelnen ÜLG verteilt werden;
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17. erkennt die erheblichen Anstrengungen der Kommission an, die Mittelzuweisungen für 
die Haushaltslinie für humanitäre Hilfe im nächsten MFR zu erhöhen; weist jedoch 
darauf hin, dass diese Anhebung dem Bedarf, der sich seit 2011 mehr als verdoppelt hat, 
noch nicht gerecht wird;

18. erachtet es als unabdingbar, dass für den gesamten nächsten MFR uneingeschränkt der 
Grundsatz der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung, wie in Artikel 208 AEUV 
dargelegt, gilt und er zur Verwirklichung der SDG beiträgt.

19. weist erneut darauf hin, dass die Gleichstellung der Geschlechter in den EU-Verträgen 
verankert ist und in alle EU-Tätigkeiten einbezogen werden sollte, um in der Praxis für 
Gleichstellung zu sorgen; betont, dass die Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts 
bei der Haushaltsplanung ein integraler Bestandteil des MFR werden muss, indem eine 
klare Verpflichtung in die MFR-Verordnung aufgenommen wird;

20. begrüßt den ausgeweiteten Geltungsbereich und die höheren Mittelzuweisungen für die 
Soforthilfereserve, um auch auf interne Krisen reagieren zu können; weist erneut darauf 
hin, dass gewährleistet werden muss, dass Reaktionen auf plötzliche humanitäre Krisen 
außerhalb der EU Vorrang haben;

21. betont, dass der nächste MFR dafür genutzt werden muss, die Verknüpfung von 
Soforthilfe-, Rehabilitations- und Entwicklungsmaßnahmen (LRRD) finanziell zu 
unterstützen; unterstreicht, dass die Umsetzung der Verknüpfung von humanitärer Hilfe 
und Entwicklungshilfe es erfordert, die Komplementarität von Aktivitäten im Bereich 
der Entwicklungshilfe und der humanitären Hilfe sicherzustellen, ferner einen 
Kulturwandel weg von der EU als Geber hin zu einer verstärkten operativen Flexibilität 
und Risikobereitschaft, um LRRD, die Widerstandskraft von Menschen und 
Gemeinschaften sowie rasche Erholung und einen schnellen Wiederaufbau zu 
unterstützen; fordert eine verstärkte mehrjährige Planung und Finanzierung der 
Tätigkeiten der EU im humanitären Bereich und die systematische Berücksichtigung 
von Krisen verändernden Faktoren in EU-Entwicklungsprogrammen, um die Partner der 
EU zu befähigen, wirksam zur Umsetzung der Verknüpfung von humanitärer Hilfe und 
Entwicklungshilfe beizutragen;

22. hebt hervor, dass für den MFR 2021–2027 Aufsicht und Kontrolle des Parlaments über 
die Mittelverwendung gewahrt und verbessert werden müssen, einschließlich eines 
eindeutigen Mechanismus und Beschlussfassungsverfahrens für die Auszahlung nicht 
zugewiesener Mittel, wodurch der Einfluss des Parlaments in der Programmplanungs-
und Ausführungsphase der Finanzierungsinstrumente für das auswärtige Handeln 
sichergestellt wird; bekräftigt, dass alle Vorschläge für mehr Flexibilität im Gegenzug 
einhergehen müssen mit einer Verbesserung in Bezug auf Transparenz und 
Rechenschaftspflicht.
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